
- Beschluss - 
«Öffentlich»

Einbringer
Politik Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Senat 10.12.2019
Ortsteilvertretung 

Ostseeviertel 06.01.2020 ungeändert abgestimmt
Ortsteilvertretung 

Schönwalde II und Groß 
Schönwalde

08.01.2020 ungeändert abgestimmt

Ausschuss für Soziales, 
Jugend, Inklusion, Integration, 
Gleichstellung und Wohnen

13.01.2020 ungeändert abgestimmt

Ausschuss für Bauwesen und 
öffentliche Ordnung 14.01.2020 geändert abgestimmt

Hauptausschuss 20.01.2020 auf TO der BS gesetzt
Bürgerschaft 03.02.2020 geändert beschlossen

Legale Graffitiflächen in den Ortsteilen 
Ostseeviertel, Schönwalde II und Groß 

Schönwalde und Schönwalde I/Südstadt

Beschluss:

Der Oberbürgermeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird beauftragt 
zu prüfen, ob die

• Wandflächen der Fußgängerunterführung Pappelallee/ Koitenhäger-
Landstraße (Kat. 2),

• die Zaunfläche am Schwimmbad (Richtung Pappelallee) (Kat. 2),
• zusätzliche Übungswände im Ballspielfeld am Schwimmbad (Kat. 1)
• „Sporthalle II (nicht auf die Fassade, sondern auf zuvor zu errichtenden 

Holzwänden)
• Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle / Ostseeviertel, Parkseite (nicht auf die 

Fassade, sondern auf zuvor zu errichtenden Holzwänden)“1

• „die Außenfläche des Öffentlichen WCs am Greifswalder Südbahnhof“2

BV-P/07/0093
öffentlich



als legale Graffitiflächen ausgewiesen werden können, „welche Kosten damit 
verbunden wären“1 und falls möglich, diese als legale Graffitiflächen der 
entsprechenden Kategorie zu kennzeichnen und zur Verfügung zu stellen.
1 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE und 
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
2 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
26 10 2

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


